
Jahrgang 13-
Informationen zum Ablauf des Abiturs



• Rückblick auf die Qualifikationphase
• Voraussetzungen zur Abiturzulassung
• Durchführung des Abiturs
• Erfolgreiches Bestehen des Abiturs (Fachhochschulreife)

Programm heute:



• Beginn mit 113 SuS im Sommer 2020. Zur Zeit sind noch 108 
SuS im Jahrgang (3 SuS sind mit dem schulischen Teil der 
Fachhochschulreife abgegangen)
• Schulschließungen Ende 2020 – Frühjahr 2021, Quarantäne-

maßnahmen bei wenigen Schülern des Jahrgangs, Entfall 
bzw. Einschränkungen im praktischen Sportunterricht
• Distanzunterricht, angemessene Reduktion der inhaltlichen 

Anforderungen im Abitur durch das Ministerium

Rückblick auf Qualifikationsphase - Corona



• Jahrgang konnte Kursfahrten durchführen; Varieté bleibt 
fraglich
• Abschlussjahrgang – Unterricht gesichert; Planung einer 

Wiederholungswoche in der Schulwoche vor den Osterferien 
(28.03.-01.04.2022)
• Durchführung des Abiturs wie im Vorjahr; Vorauswahl der 

Vorschläge durch Fachlehrer
• Ausblick: Abiturentlassungsfeier (voraussichtlich in der Aula) 

und Abiball sind geplant (auch Chaostag). 

Rückblick/ Ausblick - Corona 



Abiturtermine 2022
01.04. Ende des vierten Halbjahres, Bekanntgabe der 

Zulassung zum Abitur; Ausgabe der Zeugnisse; 
Unterrichtsende für Jg. 13; Meldung zum Abitur, 
Zulassung von Zuhörern bei der mündlichen Prüfung 

21.04.-12.05. Zeitraum für schriftliches Abitur

Prüfungsplan mündliches Abitur

30.05.-01.06. Zeitraum für mündliches Abitur

16.05.-10.06. Nachschreibtermine für schriftliche Prüfungen

20.06. Ergebnisbekanntgabe

22.06. Meldungen zu mündlichen Nachprüfungen (bis 12:00)

27.06.-29.06. Mündliche Nachprüfung in schriftlichen 
Prüfungsfächern

01.07. Aushändigung der Abiturzeugnisse und 
Abiturientenball



Termine des schriftlichen Abiturs

Donnerstag 21.4. Geschichte Montag         9.5. Spanisch

Freitag         22.4. Kunst Dienstag     10.5. Physik

Montag        25.4. Chemie Mittwoch    11.5. Latein

Dienstag      26.4.   Politik-Wirtschaft Donnerstag 12.5.      Sport

Mittwoch     27.4. Deutsch

Donnerstag  28.4. (Musik)

Freitag          29.4. Englisch

Montag          2.5. Erdkunde

Dienstag        3.5. Mathematik

Mittwoch      4.5. ev. / kath. Religion

Donnerstag   5.5. (Französisch)

Freitag           6.5.     Biologie 



Zeit für Fragen…..



Block I: Prüfungsfächer
P1 Schwerpunktfach Schriftliche 

Prüfung
5-stündiger U. dopp. Gewicht Erhöhtes Anforderungsniveau

P2 Schwerpunktfach Schriftliche 
Prüfung

5-stündiger U. dopp. Gewicht Erhöhtes Anforderungsniveau

P3 3.Prüfungsfach1 Schriftliche 
Prüfung

5-stündiger U. Erhöhtes Anforderungsniveau

P4 4.Prüfungsfach Schriftliche 
Prüfung

3-stündiger U. Grundlegendes Anforderungsniveau

P5 5.Prüfungsfach Mündliche Prüfung 3-stündiger U. Grundlegendes Anforderungsniveau



Einbringungsverpflichtungen
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Fächer Anzahl der Schulhalbjahresergebisse
sprachlich gesell.wiss math.-nat mus.-künst. Sport

Deutsch 4 4 4 4 4
Fremdsprache1 4 4 4 4 4
Mathematik 4 4 4 4 4
Naturwissenschaft 4 4 4 4 4
Religion oder Werte und 
Normen

2 2 2 2 2

Seminarfach2 2 2 2 2 2
Geschichte 2 4 2 2 2
Kunst /Musik /Darstellendes 
Spiel

2 2 2 4 2
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Politik-Wirtschaft3 2 2 2 2 2
Weitere Fremdsprache 4
Weitere Fremdsprache oder 
Naturwissenschaft

2 2

Weitere Naturwissenschaft 45

Musik (oder Kunst oder 
Darstellendes Spiel)  

2

Sport4 4
Von den 32-36 
Schulhalbjahresergebnissen, 
die eingebracht werden, 
werden durch die 
Schwerpunktwahl 
vorgegeben:

30 30 30 30 32



Ergänzungen zur Tabelle

1 Wurde in der Einführungsphase mit einer Fremdsprache neu begonnen und  wird  die  
Einbringungsverpflichtung  nicht durch  die  Schulhalbjahresergebnisse  in  der  neu  
begonnenen Fremdsprache erfüllt, so sind zusätzlich zwei  Schulhalbjahresergebnisse in der 
neu beginnenden Fremdsprache einzubringen.

2Es ist das Schulhalbjahresergebnis einzubringen, in dem die Facharbeit geschrieben worden 
ist, und ein weiteres Schulhalbjahresergebnis.

3 Die Einbringungsverpflichtung entfällt, wenn das Fach Erdkunde als Schwerpunktfach 
gewählt wurde (entspricht P3 im gesellschaftswissenschaftlichen Profil).

4 Es dürfen höchstens 3 Sportkurse eingebracht werden, wenn kein sportliches Profil 
gewählt wurde. Wird mehr als ein Kurs eingebracht, müssen die Ergebnisse mindestens 2 
verschiedene Sportarten und eine Individualsport betreffen.



Einzubringende Kurse und „Unterkurse“

• Um auf die 32-36 einzubringenden Kurse zu kommen, bieten sich Ergebnisse aus 
Sportkursen, Seminarfachkurse und vor allem Kursen an, die als Prüfungskurse belegt 
wurden und über die Einbringungsverpflichtungen hinausgehen (Religion, Geschichte,….)

• Die für die Abiturnote optimale Ergebnisauswahl wird von uns mit einem 
Computerprogramm getroffen und am Ende des vierten Halbjahres den SuS mitgeteilt.

• Es darf nur eine maximale Anzahl von Unterkursen, so werden Kurse genannt, die mit 
weniger als 5 Punkten auf dem Zeugnis bewertet werden, vorliegen. Ein Kurs mit 0 
Punkten gilt als nicht belegt. In schwierigen Fällen werden diese Situationen mit SuS
unter Einbeziehung der Eltern besprochen.

Eingebrachte Anzahl der 
Halbjahresergebnisse

Maximal mögliche Anzahl an Unter-
kursen (davon 3 in Kursen auf 
erhöhten Anforderungsniveau)

32, 33, 34 6
35, 36 7



Zulassung zur Abiturprüfung

Zusätzlich entscheidend für die Zulassung zum Abitur ist die Punktzahl im Block I, wo 
mindestens 200 Punkte erreicht werden müssen:

P ist die Punktsumme der 32 (33,34,35,36) Halbjahresergebnisse unter Berücksichtigung der 
doppelten Gewichtung von P1 und P2 (also 8 Ergebnisse). Die 24 (25,26,27,28) weiteren 
Ergebnisse werden nur mit einfacher Gewichtung berücksichtigt.

S ist die Anzahl der Halbjahresergebnisse, wobei zweifach gewichtete Halbjahresergebnisse 
zweifach zählen.

𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐼 =
40 / 𝑃
𝑆



Zulassung zur Abiturprüfung-Beispiel
Fach 1HJ 2HJ 3HJ 4HJ Punkte Anzahl HJ 

Ergebnisse
Block I

P1 Biologie 13 11 14 13 51 8 102

P2 Physik 13 14 15 12 54 8 108

P3 Latein 9 12 13 13 47 4 47

P4 Mathematik 13 14 14 14 55 4 55

P5 Religion 13 12 13 13 51 4 51

Deutsch 14 13 10 14 51 4 51

Darst. Spiel 9 11 - - 20 2 20

Politik-
Wirtschaft

- - 14 11 25 2 25

Geschichte 13 14 - - 27 2 27

Chemie 13 14 - - 27 2 27

Seminarfach 14 14 14 - 42 1+2 42

Sport 10 10 11 11 0

43 (S) Summe: 555 (P)

𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐼 =
40 * 𝑃
𝑆

=516 Punkte
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Prüfungsformate

• P1-P3: Schriftliche Prüfung (Moderne Fremdsprachen mit Hörverstehen, Kunst mit 
praktischem Anteil, Sport mit praktischer Prüfung)

• P4: Schriftliche Prüfung

• P5: Mündliche Prüfung (Dauer 20-30 Minuten über mindestens zwei Sachgebiete aus zwei 
Schulhalbjahren, Möglichkeit einer Präsentationsprüfung: Vortrag mit schriftlicher 
Ausarbeitung und Prüfungsgespräch )



Prüfungsformat (P1-P4-schriftlich)

• Festsetzung aller Klausurtermine durch das Kultusministerium
(Zeitraum: 21.04. – 12.05.2022)

• Klausurdauer ist fachabhängig
• Einheitliche Aufgabenstellungen und Erwartungshorizonte in ganz 

Niedersachsen  
• Korrektur und Bewertung durch Fachprüfungsausschuss: 

FPL, Referent, Korreferent



Prüfungsformate (P5-mündlich)

• Prüfungszeitraum 30.05.-03.06.
• Aufgaben und Erwartungshorizont durch Prüfer (Kurslehrer)
• Prüfungsinhalte semesterübergreifend, Absprachen bzgl. Themengebieten mit 

dem Prüfling nicht zulässig
• Beurteilung und Bewertung durch die Fachprüfungskommission
• Zulassung weiterer Zuhörer möglich

Durchführung: Vorbereitungszeit: 20 Minuten zur Lösung einer Aufgabe, Dauer 
der Prüfung 20-30 Minuten (freier Vortrag der erarbeiteten Lösung (max. 10‘) mit 
anschließendem Prüfungsgespräch (Semesterübergriff))



Prüfungsformat (Präsentationsprüfung)

• Prüfungszeitraum 30.05.-03.06.
• Prüfungsleistung: schriftliche Dokumentation + Vortrag, Gespräch mit 

Semesterübergriff
• Thema des Vortrages zwei Wochen vor Prüfungstermin, eine Woche vor dem 

Prüfungstermin: Einreichung der schriftlichen Dokumentation
• Beurteilung und Bewertung durch die Fachprüfungskommission
• Zulassung weiterer Zuhörer möglich

Durchführung: Dauer der Prüfung 30-45 Minuten (Vortrag und Gespräch zu etwa 
gleichen Anteilen)



Gremien in der Abiturprüfung

Prüfungskommission
• Vorsitzende: Frau Brüsse-Haustein (VPK)
• Mitglieder: Herr Horas und Herr Butkus

Fachprüfungsausschuss (mündlich)
• (Vorsitzende)
• Fachprüfungsleiter (Fachlehrer)
• Referent (Kursleiter)
• Protokollant (Fachlehrer)

Fachprüfungsausschuss (schriftlich)
• Fachprüfungsleiter (Fachlehrer)
• Referent (Kursleiter)
• Korreferent (Fachlehrer)



Aufgaben der Gremien
Prüfungskommission:
• Organisation der Abiturprüfung

• Verantwortung für die Prüfungsabläufe

• Beschluss bzgl. Zulassung zur Abiturprüfung

• Teilnahmeberechtigung für alle Prüfungen

• Ggf. Festsetzung mündlicher Nachprüfungen

• Notenfestsetzung bzgl. aller Prüfungen (VPK)

• Feststellung über das Bestehen der Prüfung



Aufgaben der Gremien
Fachprüfungsausschuss (schriftlich)
Für alle SuS für jedes der Prüfungsfächer P1-P4 festzulegen
Aufgabe: Korrektur und Bewertung der zentral vom Kultusministerium 
gestellten Klausuren (Referent, Korreferent, FPL, VPK) auf Basis eines 
Erwartungshorizontes vom Kultusministerium (Abzüge von Punkten bei 
Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit)
Fachprüfungsausschuss (mündlich)
Für alle SuS für das Prüfungsfach P5 festzulegen
Aufgaben: Erstellung von Aufgabenvorschlag und Erwartungshorizont (Referent) 
Abnahme und Bewertung der Prüfung

Bei einer Nachprüfung in einem der Prüfungsfächer P1-P4 bleibt i. d. R. der  
Fachprüfungsausschuss für die schriftliche Prüfung bestehen.



Schriftliche Klausuren-Dauer

Erhöhtes Niveau Grundlegendes 
Niveau

Auswahlzeit

Deutsch 270 Minuten 210 Minuten 45 Minuten
(drei Vorschläge)

Mathematik 270 Minuten 225 Minuten 30 Minuten
Moderne 
Fremdsprachen
Schreibaufgabe:
Sprachmittlung
Hörverstehen
Sprechen

210 Minuten
60 Minuten
30 Minuten

180 Minuten
60 Minuten
30 Minuten

30 Minuten

Sport 240 Minuten 30 Minuten
Alle anderen Fächer 270 Minuten 220 Minuten 30 Minuten



Rahmenbedingungen
Täuschungsversuch in der Abiturprüfung 

(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfung durch Täuschung zu beeinflussen, so ist 
der Prüfungsteil in der Regel mit 0 Punkten zu bewerten. In schweren Fällen ist die 
Abiturprüfung für nicht bestanden zu erklären. Die Entscheidung trifft die Prüfungs-
kommission. 

(2) Wird nach Aushändigung des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife eine Täuschung
bekannt, so kann die Schulbehörde innerhalb eines Jahres seit dem Tag der Mitteilung
des Gesamtergebnisses der Prüfung die Abiturprüfung für nicht bestanden erklären. 

(3) Verbot von „mobile Devices“ (Telefon, Smartwatch,…), Reset von grafikfähigem 
Taschenrechner und Übersetzungscomputer, Einsatz nur zugelassener Hilfsmittel (Hilfsmittel 
werden zu Beginn der Prüfung kontrolliert)

(4) Verlassen des Schulgeländes nach Abgabe der Prüfungsunterlagen



Rahmenbedingungen
Nichtteilnahme an Teilen der Abiturprüfung 

Wird eine Prüfungsleistung (schriftlich bzw. mündlich) ohne einen wichtigen Grund nicht 
oder verspätet erbracht (z. B. kein pünktliches Erscheinen), dann gilt sie als mit 0 Punkten 
bewertet. Der Grund ist der Prüfungskommission unverzüglich anzuzeigen und glaubhaft zu 
machen. Bei Erkrankung ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Über die Anerkennung eines 
wichtigen Grundes entscheidet das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission. Wird der 
Grund anerkannt, so regelt die Prüfungskommission die Fortsetzung der Prüfung.

Kann ein Sportprüfling aufgrund einer Sportunfähigkeit (durch ein amtsärztliches Zeugnis 
belegt) am praktischen Sportunterricht und an sportpraktischen Prüfungen nicht teilnehmen, 
so wird er in der Abiturprüfung nur nach seinen sporttheoretischen Leistungen beurteilt. 
Dies gilt entsprechend, wenn ein Prüfling im Rahmen der Abiturprüfung in einer vom 
vorsitzenden Mitglied der Prüfungskommission bestimmten Frist die sportpraktische Prüfung 
aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht ablegen kann 



Rahmenbedingungen
Störung der Abiturprüfung 

Stört  ein  Prüfling  die  Abiturprüfung  so nachhaltig,  dass  die  ordnungsgemäße 
Durchführung  nicht  möglich  ist,  so  kann die Prüfungskommission den Prüfling von 
der  weiteren  Prüfung  ausschließen  und die Prüfung für nicht bestanden erklären. 



Zeit für Fragen…..



Punkte Block II = Ergebnis P1 + Ergebnis P2 + Ergebnis P3 + Ergebnis P4 + Ergebnis P5

Bestehen der Abiturprüfung
In die Gesamtqualifikation gehen Block I ein (200 Punkte müssen erreicht werden) sowie die 
Ergebnisse der einzelnen Abiturprüfungen, welche im Block II zusammengefasst werden (100 
Punkte müssen erreicht werden, 3 Prüfungsfächer mit mindestens 5 Punkten):

Prüfungsfach Note der Prüfung Prüfungsergebnis
Biologie 12 48
Physik 10 40
Latein 13 52

Mathematik 10 40
Religion 13 52

Punkte Block II = 232 Punkte
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Bestehen der Abiturprüfung

Gesamtpunktzahl: Block I + Block II =748 Punkte

Abiturergebnis
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Beratung des Prüflings

Abiturergebnis

Es müssen 3 Punkte mehr für die Note 1,4 erzielt werden, der Abstand zur Note 1,6 beträgt 16
Punkte. Sollte der Prüfling eine Nachprüfung zur Verbesserung machen (nur in P1-P4 möglich)?

Berechnung der Punkte bei einer Nachprüfung: 𝐸𝑟𝑔𝑒𝑏𝑛𝑖𝑠 = !"#$%
&

(m ist Punktzahl der mündlichen Prüfung, s ist Punktzahl der schriftlichen Prüfung)



Nachprüfungen im schriftlichen Abitur

Ergebnis der mündlichen Nachprüfung
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rot: Ergebnisverschlechterung grün: Ergebnisverbesserung



Bestehen der Abiturprüfung
Prüfungsfach Note der Prüfung Prüfungsergebnis

Biologie 09 (05) 36 (20)
Physik 04 (06) 16 (24)
Latein 08 (01) 32 (04)

Mathematik 03 (05) 12 (20)
Religion 02 (05) 08 (20)

Punkte Block II 104 (88)

Im Fall der 104 Punkte liegt der Prüfling zwar über 100 Punkte, hat aber nicht die Mindestzahl 
von 3 Prüfungskursen mit einem Ergebnis von 20 Punkten erreicht. Eine Nachprüfung bietet sich
in Physik an.

Im Fall der 88 Punkte muss eine Nachprüfung gemacht werden, um auf die 100 Punkte im
Block II zu kommen. Es fehlen 12 Punkte.



Nachprüfungen im schriftlichen Abitur
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Besondere Vorgehensweise in Sport

Im Sportabitur gibt es neben der Klausur einen praktischen Prüfungsteil. Dies muss bei der 
Berechnung des Prüfungsergebnisses berücksichtigt werden:

Wird eine mündliche Nachprüfung für die schriftliche Prüfung gemacht, ist folgende 
Berechnung anzuwenden:

p: Ergebnis der sportpraktischen Prüfung   s Ergebnis der schriftlichen Prüfung   m Ergebnis der 
mündlichen Nachprüfung

Wichtiger Hinweis: Wenn  im  Fach Sport  der  schriftliche,  sportpraktische  oder  mündliche  Teil  der  Prüfung  mit  der Note 
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet  worden  ist,  kann  das  Prüfungsergebnis bei der Bewertung eines Prüfungsteils 
mit der Note „mangelhaft“ nicht über 6  Punkte  und  bei  der  Bewertung  eines Prüfungsteils mit der Note „ungenügend“ 
nicht über 3 Punkte hinausgehen.

Ergebnis= '(#$"#)%&

Ergebnis=(p+s)* 2



Fachhochschulreife

• Schulischer Teil: Leistungen in zwei aufeinander folgenden Schulhalbjahren der 
Qualifikationsphase

• Berufsbezogener Teil: Berufsausbildung oder berufsbezogenes Praktikum, 
Freiwilligendienst,…

Zum schulischen Teil: In den Schulhalbjahresergebnissen müssen im ersten und im zweiten Prüfungsfach insgesamt 
mindestens 40 Punkte in zweifacher Wertung und in den Schulhalbjahresergebnissen im dritten Prüfungsfach sowie in 
weiteren neun Schulhalbjahresergebnissen insgesamt mindestens 55 Punkte in einfacher Wertung erreicht worden 
sein. In mindestens 11 dieser 15 Schulhalbjahresergebnisse müssen jeweils mindestens 5 Punkte in einfacher Wertung
erreicht worden sein, darunter mindestens zwei der Schulhalbjahresergebnisse im ersten und im zweiten Prüfungsfach.

Eingebracht werden müssen jeweils die zwei Schulhalbjahresergebnisse Deutsch und Mathematik sowie die zwei
Schulhalbjahresergebnisse einer Fremdsprache und einer Naturwissenschaft. Zwei Schulhalbjahresergebnisse in Geschichte
können durch ein Fach aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld ersetzt werden, wenn dieses als Prüfungsfach
gewählt worden ist.

Im Falle der Wiederholung eines Jahres der Qualifikationsphase bleibt der bereits erworbene schulische Teil der
Fachhochschulreife bestehen.



Erwerb eines Latinum

Lateinunterricht Kleine Latinum Latinum Große Latinum
ab Jahrgang 6 Bei Versetzung in den Jahrgang 

11 Note „ausreichend“
Am Ende des Jahrgangs 11 
05 Punkte

In zwei Schulhalbjahren der 
Qualifikationsphase, im 
letzten Schulhalbjahr 5 
Punkte oder
Latein als Prüfungsfach in 
Block II mit 20 Punkten



Verordnungen

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiF7Yjzi6XuAhXD-
aQKHQYVCrMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mk.niedersachsen.de%2Fdownload%2F136513%2FVO-
GO_Maerz_2020_und_EB-VO-GO_August_2018_.pdf&usg=AOvVaw3gvD6zUjCW7bHR3yY3mkTy

VO-GO Niedersachsen (März 2020)

AVOGOBAK Niedersachsen (März 2020)

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj04eXXi6XuAhXPDOwKHRQkDp8QFjAAegQIARAC
&url=https%3A%2F%2Fwww.mk.niedersachsen.de%2Fdownload%2F136515%2FAVO-GOBAK_2020_und_EB-AVO-
GOBAK_2018.pdf&usg=AOvVaw0zRWtXQEOt-yATFby0pYc4

Hinweise zum Abitur

2022 - Niedersächsischer Bildungsserver (nibis.de)

https://nibis.de/2022_11938


Danke für die Aufmerksamkeit!

Zeit für Fragen…

Präsentation wird Online gestellt -> Webpage WGM
-> Jahrgänge 12/13

Email: mihoras@windthorstgymnasium.de


